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Prüfzeugnis Nummer: P-MPA-E-98-006

Gegenstand:

Antragsteller:

Dachkonstruktion mit unterseitiger Bekleidung der Feuer¬
widerstandsklasse F 30 gemäß DIN 4102-2:1977-09 bei
einseitiger Brandbeanspruchung

entsprechend BRLATeil 3, lfd. Nr. 2.1, Ausgabe 2015/2

Bauart zur Errichtung von Decken und Dächern, an die
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt
werden

Etex Building Performance GmbH
Geschäftsbereich Siniat
Scheifenkamp 16

40878 Ratingen

Ausstellungsdatum: 11 09.2018

Geltungsdauer bis: 10.09.2023

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche
Prüfzeugnis Nr. P-MPA-E-98-006 vom 09.09.2008.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-MPA-E-98-006 ist erstmals am
27.01.1998 ausgestellt worden. .

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist die oben genannte \ÿ,
Bauart im Sinne der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes anwendbar.
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Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 9 Seiten und 6 Anlagen.
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

1.1.1

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) gilt für die Herstellung und Anwendung von
tragenden und raumabschließenden belüfteten und unbelüfteten Holzbalkendachkonstruktionen
(Dachgeschossausbauten) mit einer unterseitigen Bekleidung aus Siniat Feuerschutzplatte „LaFl-
amm", die bei einseitiger Brandbeanspruchung von unten (Unterseite der Bekleidung) der Feuerwi¬
derstandklasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-B, gemäß DIN4102-2:1977-09 angehören.

1.1.2

Die Dachkonstruktion besteht im Wesentlichen aus einer Holzbalkendachkonstruktion (Dachschräge
mit Dachhaut) mit einer Neigung von > 20° und einer Kehlbalkendecke mit einer darunter angeord¬
neten Beplankung. Details sind dem Abschnitt 2.2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf¬
zeugnis zu entnehmen.

1.2 Anwendungsbereich

Die Klassifizierung gilt für von unten (Unterseite der Bekleidung) brandbeanspruchte, belüftete und
unbelüftete Dachkonstruktionen (Dachgeschossausbauten) mit beliebiger Dachneigung, die auf der
Oberseite eine durchgehende Bedachung aufweisen und angeschlossener Kehlbalkendecke.

Für eine Brandbeanspruchung der Deckenkonstruktion von oben ist die Deckenoberseite entspre¬
chend den Vorgaben der DIN4102-4:2016-05 oder den Angaben eines gültigen allgemeinen bauauf¬
sichtlichen Prüfzeugnisses mindestens in der entsprechenden Feuerwiderstandsklasse auszubilden.

1.2.1

Die Dachkonstruktion muss aus Balken aus Vollholz mindestens der Festigkeitsklasse C 24 nach
DIN EN 338 und der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 bestehen. Die Balkenbreite muss mindes¬
tens b = 70 mm betragen. Die Balkenhöhe muss mindestens a = 140 mm betragen. Der Achsabstand
der Holzbalken darf maximal 800 mm betragen.

Die weiteren Bestimmungen der für den Holzbau gültigen technischen Baubestimmungen sind zu
beachten.

1.2.2

Bei Verwendung von Holznagelplattenbindern sind weitere Nachweise durch Brandprüfungen zu er¬
bringen.

1.2.3

Zur Vermeidung eines FeuerüberSprungs bei der Dachkonstruktion, zum Beispiel im Traufbereich
oder im Bereich von Verglasungen, sind Zusatzmaßnahmen zu ergreifen, damit das Dach nur von
unten brandbeansprucht wird. ____
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1.2.4

Die Dachkonstruktiondarf mit einer oberseitigen Bedachungaus natürlichen undkünstlichen Steinen
aus nichtbrennbaren, mineralischen Baustoffen wie Betondachsteinen, Tonziegeln und Faserzement-
Wellplatten ausgeführt werden, die gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandfähig sind.
Weitere Angaben über Bedachungen, die gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähig
sind, sind DIN4102-4:2016-05, Abschnitt 11.4.3 zu entnehmen.

1.2.5

Die Decken- bzw. Dachkonstruktion darf an Wände aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder
Porenbeton angeschlossen werden, die mindestens die Feuerwiderstandsfähigkeit des Gegenstandes
nach 1.1 angehören.

Für den Anschluss der Decken- bzw. Dachkonstruktionan andere Bauteile-z. B. tragende und nicht¬
tragende Trennwände in Metallständerbauweise oder tragende und nichttragende Trennwände ande¬
rer Bauarten - ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch ein allgemeines bauauf¬
sichtliches Prüfzeugnis.

1.2.6

Die unterstützenden und aussteifenden Bauteile müssen mindestens die gleiche Feuerwiderstandfä¬
higkeit aufweisen wie der Gegenstand nach 1.1.

1.2.7

Durch zusätzliche übliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke wird die Einstufung
indie angegebene Feuerwiderstandsklasse nicht beeinträchtigt.

Zusätzliche Bekleidungen an der Dach- bzw. Deckenunterseite (ausgenommen Stahlblechbekleidun¬
gen) sind ohne weitere Nachweise erlaubt.

Die Anordnung von Fußbodenbelägen auf der Deckenoberseite der Deckenkonstruktion ist ohne
weitere Nachweise erlaubt.

1.2.8

Im Zwischendeckenbereich bzw. Dachbereich dürfen sich keine weiteren brennbaren Stoffe befin¬
den; brennbare Kabelisolierungen oder freiliegende schwerentflammbare Baustoffe sind inmög¬
lichst gleichmäßig verteilter Form gestattet, wenn die Brandlast < 7 kWh/m2 ist.

1.2.9

Die unterseitige Bekleidung darf während der Brandbeanspruchung nur durch ihr Eigengewicht be¬
lastet werden. Im Zwischendeckenbereich bzw. Dachbereich verlegte Kabel, Kabelbündel, Kabel¬
trassen und Ähnliches sowie Rohre, Leitungen und sonstige Installationen müssen an der tragenden
Rohdecke bzw. dem tragenden Rohdach so befestigt sein, dass die unterseitige Bekleidung im Klas¬
sifizierungszeitraum nicht belastet wird (brandsichere Befestigung).

1.2.10

Dampfsperren sowie Dachunterspannbahnen (z. B. PE-Folien) beeinflussen die Feuerwider'ständs
klasse nicht. /&/

ff. «
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1.2.11

Durch die Deckenkonstruktion dürfen einzelne elektrische Leitungen durchgeführt werden, wenn
der verbleibende Lochquerschnitt mit Gips oder ähnlichen nichtbrennbaren Baustoffen vollständig
verschlossen wird.

1.2.12

Für die Durchführung von Rohrleitungen, gebündelten elektrischen Leitungen, Installationskanälen,
Kabelkanälen oder Lüftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich, deren Feuerwiderstands¬
klasse durch Prüfungen nachzuweisen ist. Es sind weitere Eignungsnachweise wie z. B. im Rahmen
der Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder eines allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prüfzeugnisses erforderlich.

1.2.13

Aus den für die Bauart gültigen technischen Baubestimmungen (z. B. Bauordnung, Sonderbauvor¬
schriften oder Richtlinien) können sich weitergehenden Anforderungen oder ggf. Erleichterungen er¬
geben.

1.2.14

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbringen.

1.2.15

Aufgrund der Erklärung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet, die der
GefahrstoffVerordnung, der ChemikalienverbotsVerordnung oder der FCKW-Halon-Verbotsver-
ordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbesondere der
Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklärt der Antragsteller, dass - sofern für den Flandel und das Inverkehrbringen oder die
Verwendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umwelt¬
schutz zu treffen sind-diese vom Antragsteller veranlasst bzw. inder erforderlichen Weise bekannt¬
gemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf die Er¬
füllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen.

1.2.16

Die tragende, raumabschließende Holzbalkendachkonstruktion (Dachgeschossausbau) darf mit einer
beliebigen Breite hergestellt werden.

2 Bestimmungen für die Bauart

2.1 Eigenschaften und Zusammenstellung der verwendeten
Bauprodukte

Für die zu verwendenden Bauprodukte gelten die inder Tabelle 1zusammengestellten Angaben hin¬
sichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Benennungvühft)des Ver¬
wendbarkeitsnachweises. /S,

JeinX:
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Tabellel: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Bezeichnung des Bauproduktes/
ggf. Verwendbarkeitsnaehweis

Dicke
(Nennmaß)
[mm]

Rohdichte
(Nennwert)
[kg/m3]

Baustoffklassifizierung

(Bauaufsichtliche
Benennung)

Fußpfette: Holzbalken aus Vollholz, Festig¬
keitsklasse
> C 24 nach DINEN 338, Sortierklasse S 10
nach DIN4074-1

> 120/70 >450 normalentflammbar

Sparren/Kehlbalken: Holzbalken aus Voll¬
holz, Festigkeitsklasse
> C 24 nach DINEN 338, Sortierklasse S 10
nach DIN4074-1

> 70/140 >450 normalentflammbar

Dachlattung nach DIN 4074-1 > 48/24 >450 normalentflammbar

Unterkonstruktion Unterdecke:
Dachlattung nach DIN4074-1

> 50/30 >450 normalentflammbar

Betondachsteine nach DINEN490 - - nichtbrennbar

Faserzement-Wellplatten Profil Nr. 5
nach DIN EN 494 >0,6 - nichtbrennbar

Hobeldielen mit Nut und Feder aus Massiv¬
holz (Nadelholz), Sortierung A nach
DINEN 13990

>21 >450 normalentflammbar

Glasfaserdämmstoff
nach DINEN 13162
(Schmelzpunkt < 1000 °C nach
DIN4102-17)

100 15 ± 5 schwerentflammbar

Siniat Feuerschutzplatte „LaFlamm"
GKF nach DIN 18180:2014-09 bzw.
DF nach DINEN 520:2009-12
Leistungserklärung SI-FL-1607003

> 12,5 >850 nichtbrennbar

Siniat Fugenspachtel „Pallas Fill"
nach DIN EN 13963
Leistungserklärung SI-PF-1607078

- - nichtbrennbar

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis erteilt
wurde, ist bei der Prüfstellt hinterlegt.

2.2 Bestimmungen für die Ausführung der Holzbalkendachkonstruktion der
Feuerwiderstandsklasse F30

Die Dachkonstruktion mit einer Neigung von > 20° ist entsprechend den nachfolgenden Detailanga¬
ben auszuführen. Weitere Einzelheiten zum Aufbau sind aus den Anlagen 1 bis 3 ersichtlich.
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2.2.1 Tragkonstruktion

Die Fußpfetten und Sparren müssen aus Vollholz mindestens der Festigkeitsklasse C 24 nach
DINEN 338 und der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 bestehen. Die Fußpfetten müssen eine
Breite von mindestens b = 120 mm und eine Höhe von mindestens h = 70 mm haben. Die Sparren
müssen eine Breite von mindestens b = 70 mm und eine Höhe von mindestens h= 140 mmundeinen
Achsabstand von maximal a = 800 mm haben. Die Sparren sind kippfrei auf den Fußpfetten aufzula¬
gern.

2.2.2 Unterkonstruktion

Unterhalb der Sparren ist eine handelsübliche Dampfsperre aus Polyethylenfolie mit einer Dicke von
d > 0,2 mm anzuordnen und mit Klammern> 7 mm x 10 mm inAbständen von maximal 150 mm an
den Sparren zu befestigen. Die Unterkonstruktion aus Dachlatten mit den Maßen>50 mm x 30 mm
(Breite x Höhe) muss quer zu den Holzbalken ineinem Abstand von a < 375 mm verlegten werden.
Je Verbindungsstelle sind die Dachlatten wahlweise mit Nägeln >3,1 mm x 65 mm nach
DINEN 14592 oder Holzschrauben> 4,0 mm x 65 mm an der Unterseite der Sparren zu befestigen

2.2.3 Untere Bekleidung

Die untere Bekleidung der Dachkonstruktion besteht aus Gipsplatten des Typs Siniat Feuerschutz¬
platte „LaFlamm" Typ DF nach DIN EN 520 bzw. GKF nach DIN 18180 mit einer Dicke von
d > 12,5 mm.

Die Feuerschutzplatten sind einlagig an der Unterkonstruktionaus Dachlattenmit Schnellbauschrau¬
ben> 3,9 x 35 mm in einem Abstand von a < 200 mm zu befestigen. Die Plattenlängsstöße der Be¬
kleidung sind stets mittig auf den Dachlatten anzuordnen.

2.2.4 Fugenausbildung

Die Stoßfugen der Bekleidung, die seitlichen Anschlüsse an die Wände und die sichtbaren Verbin¬
dungsmittel sind mit Siniat Fugenspachtel „Pallas Fill" nach DIN 18181 zu verspachteln.

2.2.5 Obere Abdeckung

Auf der Oberseite der Sparren sind Dachlatten mit den Maßen > 48 mm x 24 mm (Breite x Höhe)
quer zur Tragrichtung der Sparren in einem Abstand von a < 340 mm anzuordnen. Je Verbindungs¬
stelle werden die Latten mit jeweils einem Nagel > 3,1 x 80 mm nach DIN EN 14592 oder einer
Holzschraube > 4,0 mm x 80 mm befestigt. Oberhalb der Dämmung kann eine handelsübliche Un¬
terspannbahn angeordnet werden.

Die Dachhaut muss aus einer harten Bedachung (s. Abschnitt 1.2.3) wie z. B. Betondachsteinennach
DIN EN 490, Dachziegeln nach DIN EN 1304 oder Faserzement-Wellplatten Profil 5 nach
DINEN494 bestehen.

2.2.6 Dämmung

Zwischen den Sparren ist ein mindestens d= 100mm dicker Glasfaserdämmstoffmit einem Schmelz¬
punkt < 1000 °C, einer Rohdiehte von p > 15 kg/m3 und der Baustoffklasse von mindestens B1 nach
DIN 4102-1:1998-05 anzuordnen. Die Dämmung ist z. B. durch strammes Einpressen zwischen die
Balken in der Lage zu sichern. Die Fugen der Dämmung müssen dicht gestoßen sein.
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2.3 Bestimmungen für die Ausführung der Holzbalkendeckenkonstruktion
der Feuerwiderstandsklasse F30

Die Deckenkonstruktion ist entsprechend den nachfolgenden Detailangaben auszuführen. Weitere
Einzelheiten zum Aufbau sind aus der Anlage 4 ersichtlich.

2.3.1 Tragkonstruktion

Die Kehlbalkensowie die Verbindung der Kehlbalkenmit den Sparren müssen aus Vollholz mindes¬
tens der Festigkeitsklasse C 24 nach DINEN338 und der Sortierklasse S 10 nachDIN4074-1 beste¬
hen.

Die Balken müssen eine Breite von mindestens b = 70 mm und eine Höhe von mindestens h = 140
mm und einen Achsabstand von maximal a = 800 mmhaben. Die Balken sind kippfrei auf den Wän¬
den aufzulagern

Die Verbindung der Kehlbalken mit den Sparren erfolgt kraftschlüssig mit Holzlaschen mit den Ma¬
ßen> 140 mm x 20 mm x 850 mm (Höhe x Dicke x Länge) und 18 Nägeln> 3,1 mm x 65 mm nach
DINEN 14592.

2.3.2 Unterkonstruktion

Unterhalb der Kehlbalken ist eine handelsübliche Dampfsperre aus Polyethylenfolie mit einer Dicke
von d> 0,2 mm anzuordnen und mit Klammern> 7 mmx 10 mm inAbständen von maximal 150 mm
an den Balkenzu befestigen. Die Unterkonstruktionaus Dachlattenmit den Maßen> 50 mm x 30 mm
(Breite x Höhe) muss quer zu den Holzbalken in einem Abstand von a < 375 mm verlegten werden.
Je Verbindungsstelle sind die Dachlatten mit Nägeln> 3,1 mm x 65 mm nach DINEN 14592 an der
Unterseite der Sparren zu befestigen

2.3.3 Untere Bekleidung

Dieuntere Bekleidung der Deckenkonstruktionbesteht aus Gipsplatten des Typs „Siniat Feuerschutz¬
platte LaFlamm" Typ DF nach DIN EN 520 bzw. GKF nach DIN 18180 mit einer Dicke von
d > 10 mm.

Die Feuerschutzplatten sind einlagig an der Unterkonstruktion aus Dachlatten mit Schnellbauschrau¬
ben > 3,9 x 45 mm in einem Abstand von a < 200 mm zu befestigen. Die Plattenlängsstöße der Be¬
kleidung sind stets mittig auf den Dachlatten anzuordnen.

2.3.4 Fugenausbildung

Die Stoßfugen der Bekleidung, die seitlichen Anschlüsse an die Wände und die sichtbaren Verbin¬
dungsmittel sind mit Siniat Fugenspachtel „Pallas Fill" nach DIN 18181 zu verspachteln.

2.3.5 Obere Abdeckung

Auf der Oberseite der Kehlbalken sind mindestens d = 21 mm dicke, dicht aneinander gestoßene
Hobeldielen mit Nut und Feder aus Massivholz (Nadelholz), Sortierung A nach DIN EN 13990 an¬
zuordnen, die quer zur Spannrichtung der Holzbalken verlaufen. Je Verbindungsstelle werden die
Dielenmitjeweils 2 Nägeln nach DIN EN 14592 mit den Abmessungen >3,1x 65 mm befestigt.

2.3.6 Dämmung

Zwischen den Sparren ist einmindestens d= 100mmdicker Glasfaserdämmstoffmit eighth Schmelzy

punkt < 1000 °C, einer Rohdichte von p = 15 ± 5 kg/m3 und der Baustoffklasse vonj_(
nachDIN4102-1:1998-05 anzuordnen. Die Dämmung ist z. B. durch strammes Einpre«ÿ)6w?
die Balken inder Lage zu sichern. Die Fugen der Dämmung müssen dicht gestoßen Sem..
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nach DIN4102-1:1998-05 anzuordnen. Die Dämmung ist z. B. durch strammes Einpressen zwischen
die Balken in der Lage zu sichern. Die Fugen der Dämmung müssen dicht gestoßen sein.

3 Übereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte Bauart bedarf des Nachweises
der Übereinstimmung (Übereinstimmungserklärung) nach den Vorgaben Bauregelliste A Teil 3. Da¬
nach muss eine Übereinstimmungserklärung des Anwenders erfolgen.

Der Unternehmer muss gegenüber dem Auftraggeber einen schriftlichen Übereinstimmungsnachweis
ausstellen, mit dem er bescheinigt, dass die Bauart entsprechend den Bestimmungen dieses allgemei¬
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ausgeführt wurde und die hierbei verwendeten Bauprodukte
den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entsprechen (Muster für
diese Übereinstimmungserklärung s. Anlage 0).

4 Bestimmung für Entwurf und Bemessung

Der Entwurfund die Bemessung haben entsprechend den für den Gegenstand nach 1.1 gültigen tech¬
nischen Baubestimmungen, unter Berücksichtigung der darüber hinausgehenden Randbedingungen
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, zu erfolgen.

5 Bestimmung für Nutzung, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegenstand nach
1.1 stets inordnungsgemäßem Zustand gehalten wird. ImFalle des Austauschs beschädigter Teile ist
darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien sowie der Einbau dieser Materialien den
Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entspre¬
chen.

6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des § 17 Absatz 3 inVerbindung mit
§ 22 Absatz 2 der Bauordnung für das Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 15. Dezember 2016
inVerbindung mit der Bauregelliste A Teil 3, lfd.Nr. 2.1, Ausgabe 2015/2 erteilt. Inden Landesbau¬
ordnungen der übrigen Bundesländer sind § 19 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 18 Absatz 7 der
Musterbauordnung (MBO), in der Fassung vom November 2002, zuletzt geändert durch Beschluss
der Bauministerkonferenz vom November 2016, entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten, welche
auch die Anerkennung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen der Prüfstellen anderer
Bundesländer regeln.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Ver¬
waltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur Nie¬
derschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss
den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be¬
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angeX,
geben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
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stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange¬
geben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefugt werden. Der Klage
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefugt werden.

8 Allgemeine Hinweise

8.1

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der
Landesbauordnungen nachgewiesen.

8.2

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführungvon Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

8.3

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere pri¬
vater Schutzrechte, erteilt.

8.4

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den „Be¬
sonderen Bestimmungen", dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen und daraufhinzuweisen, dass das allgemeinen bauaufsicht¬
lichen Prüfzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behörden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen.

8.5

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine aus¬
zugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Materialprüfungsamtes NRW. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht wi¬
dersprechen.

Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Vom Mate-
rialprüfungsamt NRW nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtlichen Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des all¬
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert werden, ins¬
besondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zugrundeliegenden Prüfberichte sind vom
Auftraggeber genannt worden.

Erwitte, den 11.09.2018

ImAuftrag

Dipl.-Ing. Thomas Friedrichs
(stellvertretender Prüfstellenleiter)

Dipl.-Ing. Cordula Schafranitz
(Sachbearbeiterin)
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Muster für

Übereinstimmungserklärung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Dachkonstruktion (Dachgeschossausbau)
erstellt hat

Baustelle bzw. Gebäude:

Datum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse F 30

Hiermit wird bestätigt, dass die Dachkonstruktion / der Dachgeschossausbau hinsichtlich aller Ein¬
zelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisses Nr. P-MPA-E-98-006 des Materialprüfungsamtes NRW vom 11.09.2018 hergestellt
und eingebaut wurde.

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies hiermit
ebenfalls bestätigt aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemei¬
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses *)

- eigener Kontrollen *)

- entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die
der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat *)

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde
auszuhändigen)

*) Nichtzutreffendes streichen
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Holzbalkendecke
mit Unterkonstruktion
aus Holzlatten

Dachgeschoss-Ausbau

der Feuerwiderstandsklasse F 30

nach 4102-2: 1977-09

- Holzbalkendecke mit Holzlatten -

zum ABP Nr.

P-MPA-E-98-006

vom 1 1.09.2018
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Dachgeschoss-Ausbau mit Unterkonstruktion aus Holzlatten

Dachgeschoss-Ausbau

der Feuerwiderstandsklasse F 30

nach 4102-2: 1977-09

- Schnitt -

Anlage 2

zum ABP Nr.

P-MPA-E-98-006

vom 1 1.09.2018

Alle Maße in mm
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Querschnitt der Dachschräge

Alle Maße in mm

Dachgeschoss-Ausbau

der Feuerwiderstandsklasse F 30

nach 4102-2: 1977-09

- Querschnitt der Dachschräge -

Anlage 3

zum ABP Nr.

P-MPA-E-98-006

vom 11.09.2018
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Alle Maße in mm

Dachgeschoss-Ausbau

der Feuerwiderstandsklasse F 30

nach 4102-2: 1977-09

- Holzbalkendecke mit Holzlatten -

Anlage 4

zum ABP Nr.

P-MPA-E-98-006

vom 1 1.09.2018

Holzbalkendecke
mit Unterkonstruktion
aus Holzlatten
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© Siniat Feuerschutzplatte "LaFlamm" nach DIN EN 520 bzw. DIN 18180, d > 12,5 mm

© Betondachstein

© Faserzement-Wellplatten, Profil Nr. 5

© Siniat Fugenspachtel "Pallas Fill"

© Sechskantholzschraube 6,0 x 120 mm

© Papierfugenbewehrungsstreifen

© Holzbalken/Sparren > 70/140 mm, Vollholz, Festigkeitsklasse > C24, Sortierklasse > S10

© Lattung (Unterkonstruktion Unterdecke) nach DIN 4074-1, > 50/30 mm, a < 375 mm

© Lattung nach DIN 4074-1, > 48/24 mm, a < 340 mm

© Flolzdiele mit Nut und Feder aus Nadelholz Sortierung A nach DIN EN 13990, Dicke > 21 mm

© Unterspannbahn "DELTA-FOL SPF"

© Dampfbremsfolie, Dicke < 0,2 mm

© Glaswolle A2, Dicke = 100 mm, Schmelzpunkt < 1000 °C, Rohdichte = 15 ± 5 kg/m3

© Schnellbauschraube TN mit Grobgewinde > 3,9 x 35 mm, a < 200 mm

© Direktabhänger

© Nagel nach DIN EN 14592, > 3,1 x 65 mm bzw. Flolzschraube > 4,0 x 60 mm

© Nagel nach DIN EN 14592, > 3,1 x 80 mm bzw. Flolzschraube > 4,0 x 80 mm

/f\©©--©7.X
V'Vv Alle Maße in mm

fATE© Dachgeschoss-Ausbau Anlage 5
L vÜU Lr-ÿ t - v

der Feuerwiderstandsklasse F 30 zum ABP Nr.
38 .

xlx©!' "" nach 4102-2: 1977-09 P-MPA-E-98-006

- Positionsliste - vom 11.09.2018
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